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Anlage 6.

Summarische Nachweisung
der in 1888/89 aus der Zwangserziehung entlassenenresp, ausgeschiedenen Zöglinge unter

Angabe des Grundes der Entlassung :c.

Mit Er¬

reichung
des gesetz¬

lichen
Alters.

Als gebessert den
geeigneten Eltern
zur weiteren Für¬
sorge durch Be¬

schluß des Landes-
direltors zurück¬

gegeben.

Auf Antrag der
Eltern zufolge
Beschlusses des
Berufungsge¬

richtes entlassen.

Als moralisch
gebessert, für die
handwerksmäßige
Ausbildung aber
ungeeignet den
Eltern zurückge¬

geben.

Zum Zwecke
der Aus¬

wanderung
mit der

Familie.

Behufs Ein¬
tritts in eine

in der Heimath
vermittelte

Dienststelle.

In Folge
Vcrurtheilung zu

längerer, über
das vollendete
18. Lebensjahr

hinaus dauernder
Gefllngnißstrafe,

108 2 l 1 2 ! 1

Summe 116.

24


	Seite 185

